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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes erfährt die Haftung des Vertreters nur dann eine

Einschränkung, wenn er den Nachweis erbringt, welcher Abgabenbetrag auch bei einer gleichmäßigen Befriedigung

der Gläubiger uneinbringlich geworden wäre. Die quali=zierte Mitwirkungsp?icht des Geschäftsführers bedeutet nicht,

dass die Behörde von jeglicher Ermittlungsp?icht entbunden wäre; hat der Geschäftsführer nicht nur ganz allgemeine,

sondern einigermaßen konkrete, sachbezogene Behauptungen aufgestellt, die nicht schon von vornherein aus

rechtlichen Gründen als unmaßgeblich einzustufen sind, so hat ihn die Behörde zu einer Präzisierung und

Konkretisierung seines Vorbringens und zu entsprechenden Beweisanboten aufzufordern, die es ihr, nach allfälliger

Durchführung eines danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens, ermöglichen, zu beurteilen, ob der Geschäftsführer

ohne Verstoß gegen die ihm obliegende Gleichbehandlungs-p?icht vorgegangen ist und ob und in welchem Ausmaß

ihn deshalb eine Haftung triDt. Kommt der Geschäftsführer dieser AuDorderung nicht nach, so bleibt die Behörde zu

der Annahme berechtigt, dass er seiner Verp?ichtung schuldhaft nicht nachgekommen ist. Damit der Geschäftsführer

seine quali=zierte Behauptungs- und Konkretisierungslast erfüllt, ist die Darstellung der konkreten =nanziellen

Situation der Gesellschaft und ihrer Gebarung im fraglichen Zeitpunkt erforderlich. Konsequenterweise haftet der

Geschäftsführer ansonsten für die von der Haftung betroDenen Abgabenschulden zur Gänze (vgl. etwa die

Erkenntnisse vom 24. Juni 2010, 2009/16/0206, und vom 24. Februar 2011, 2009/16/0108, mwN).Nach der ständigen

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes erfährt die Haftung des Vertreters nur dann eine Einschränkung, wenn

er den Nachweis erbringt, welcher Abgabenbetrag auch bei einer gleichmäßigen Befriedigung der Gläubiger

uneinbringlich geworden wäre. Die quali=zierte Mitwirkungsp?icht des Geschäftsführers bedeutet nicht, dass die

Behörde von jeglicher Ermittlungsp?icht entbunden wäre; hat der Geschäftsführer nicht nur ganz allgemeine, sondern

einigermaßen konkrete, sachbezogene Behauptungen aufgestellt, die nicht schon von vornherein aus rechtlichen

Gründen als unmaßgeblich einzustufen sind, so hat ihn die Behörde zu einer Präzisierung und Konkretisierung seines
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Vorbringens und zu entsprechenden Beweisanboten aufzufordern, die es ihr, nach allfälliger Durchführung eines

danach erforderlichen Ermittlungsverfahrens, ermöglichen, zu beurteilen, ob der Geschäftsführer ohne Verstoß gegen

die ihm obliegende Gleichbehandlungs-p?icht vorgegangen ist und ob und in welchem Ausmaß ihn deshalb eine

Haftung triDt. Kommt der Geschäftsführer dieser AuDorderung nicht nach, so bleibt die Behörde zu der Annahme

berechtigt, dass er seiner Verp?ichtung schuldhaft nicht nachgekommen ist. Damit der Geschäftsführer seine

quali=zierte Behauptungs- und Konkretisierungslast erfüllt, ist die Darstellung der konkreten =nanziellen Situation der

Gesellschaft und ihrer Gebarung im fraglichen Zeitpunkt erforderlich. Konsequenterweise haftet der Geschäftsführer

ansonsten für die von der Haftung betroDenen Abgabenschulden zur Gänze vergleiche etwa die Erkenntnisse vom 24.

Juni 2010, 2009/16/0206, und vom 24. Februar 2011, 2009/16/0108, mwN).
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